
         Schleswig – Holsteinischer Turnverband e. V. 
                                                                                         Im Deutschen Turner-Bund 
                                                                                Verband für Leistungs-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport 
 

7. Nord – Ostsee - Pokal 2026 
Landesmeisterschaften im Rhönradturnen 

 
Veranstalter:  Schleswig-Holsteinischer Turnverband - Rhönradturnen 
 
Ausrichter:  Kaltenkirchener Turnerschaft von 1894 e.V. 
 
Ansprechpartner:  Nicole Clasen  

Telefon: 01707991188 oder  
E-Mail: Nicole.Clasen@gmx.net 

 
Datum:  Samstag, den 21.03.2026 und Sonntag, den 22.03.2026 
 
Ort:   Sporthalle der GMS Marschweg 

Marschweg 18 
24568 Kaltenkirchen 

 
Wettkämpfe:  

- Gerade-Kürwettkampf Nachwuchsklasse:  AK N 7/8, AK N 9/10, AK N 11/12 
o Gerade-Kürwettkampf 
o Abzeichen Sprung: mind. ein Teil einer Stufe, maximal drei 

aufeinanderfolgende Teile der Stufen 
o Abzeichen Spirale: mind. ein Teil einer Stufe, maximal drei 

aufeinanderfolgende Teile der Stufen 
 

- Einkampf Landesklasse:     AK L 13/14, AK L 15/16, AK L 17/18,  
AK L 19/24, AK L 25+ 

o Gerade Kürwettkampf 
 

- Zweikampf Landesklasse+:     AK L 13/14, AK L 15/16, AK L 17/18,  
AK L 19/24  

o Gerade-Kürwettkampf & Sprung oder 
o Gerade-Kürwettkampf & Spirale 

AK L 25+, AK L 30+, AK L 40+ 
o Gerade-Kürwettkampf 
o Zusätzlich zum Kürwettkampf Gerade der Landesklasse kann ein 

Teilnehmer für einen Sprung- und/ oder Spiralewettkampf gemeldet werden. 
 

- Bundesklasse      AK B 12, AK B 13/14, AK B 15/16, 
AK B 17/18, AK B 19+ 

o Kürdreikampf 
 

HINWEIS: In der AK L13/14, AK L15/16, AK L17/18 und AK L 19+ ist ein Zweikampf und in  
  der AK L 25+ ist ein Einkampf, für eine mögliche Qualifikation zum  

Deutschland-Cup notwendig. 
 
Wertungsbestimmungen: 
Gewertet wird nach den neuen Wertungsbestimmungen des DTB 2024+  
Wertungsbestimmungen_1.2.0.pdf  
Die Strukturgruppen werden nach dem DTB 2024+ Katalog gewertet. 
(auch in den AK 7/8, AK9/10, AK30+ und AK40+) 
Download auf https://www.dtb.de/rhoenradturnen/rhoenrad/wertungsbestimmungen 
 
Wettkampfleitung:   Beauftragter Wettkampfwesen: Thorsten Arp, i.V. Christian Behrendt 
    E-Mail:     SHTV.Wettkampfleitung@gmx.de 
 
Kampfrichterleitung:  Beauftragter Kamprichterwesen: Tom Haberl 



Kampfrichter: 
Die Anzahl der Kampfrichter, die ein Verein stellen muss, orientiert sich an der Anzahl der gemeldeten 
Teilnehmer pro Wettkampftag: 

- Bis zu 4 Teilnehmer: mindestens 1 Kampfrichter (mindestens Stufe 2) 
- 5 bis 8 Teilnehmer: mindestens 2 Kampfrichter (einer mindestens Stufe 2) 
- 9 bis 14 Teilnehmer: mindestens 3 Kampfrichter (mindestens 2 Karis Stufe 2) 
- Ab 15 Teilnehmer: mindestens 4 Kampfrichter (mindestens 2 Karis Stufe 2) 

Ein Kampfrichter darf nicht am selbigen Wettkampf als Turner an den Start gehen oder als Trainer 
eingesetzt sein. Für die Wertungseingabe, benötigt jeder Kampfrichter sein eigenes Tablet. 
 
Strafgebühr: 
Stellt ein Verein weniger Kampfrichter als gefordert, beträgt die Strafgebühr 30,00 € pro fehlendem 
Kampfrichter. Eine zu niedrige Stufe oder fehlende Qualifikation als gefordert, beträgt die Strafgebühr 
15,00 € pro Kampfrichter. Falls ein gemeldeter Kampfrichter ausfällt, ist vom meldenden Verein ein 
entsprechender Ersatz zu beschaffen. Erscheint kein entsprechender Ersatz ist vom Vereinsvertreter ein 
Strafgeld in Höhe von 30,00 € pro fehlendem Kampfrichter zu entrichten. 
 
Startpasspflicht: 
Es wird keine Startpasspflicht geben. 
 
Weitere Infos: 
Es sind Radgrößen von 160cm bis 230cm vorhanden, sollten andere Radgrößen benötigt werden, 
müssen diese auf eigene Kosten selbst mitgebracht werden. 
Die Musik für die Musikküren wird mit der Anmeldung hochgeladen. 
 
Zeitplan: 
Der genaue Zeitplan wird nach Meldeschluss bekannt gegeben. 
 
Vorl. Zeitplan:  Samstag, 21.03.26: 

 Nachwuchsklasse: AK 7/8, AK 9/10, AK 11/12  

 Landesklasse/ Landesklasse+: AK L15/16, AK L17/18, AK L25 + 
Sonntag, 22.03.26:  

 Landesklasse/ Landesklasse+: AK L13/14, AK L19 +, AK L30 +, AK L40 +  

 Bundesklasse: AK B12, AK B13/14, AK B15/16, AK B17/18, AK B19 +  
 
Info: Jeder Wettkampftag wird nochmal unterteilt.  
Die Klassenaufteilung steht noch nicht fest, d.h. Änderung der Aufteilung nach 
Eingang der Meldungen vorbehalten! 

 
Zeitplan: 
Der genaue Zeitplan wird nach Meldeschluss bekannt gegeben. 
Wir behalten uns vor, Änderungen am Zeitplan und Altersklassen durchzuführen, wenn dies aufgrund 
geringer Teilnahme nötig ist. 
 
Meldungen: 
Die Meldung erfolgt online unter http://rhoenrad.events/ 
 
Bei Rückfragen zur Meldung:  Nicole Clasen  

Telefon: 01707991188 oder E-Mail: Nicole.Clasen@gmx.net 
 

Meldeschluss: 
Der Meldeschluss ist am 01.03.2026 
 
Meldegeld: 
Teilnehmer der Nachwuchsklasse: 12,00 € 
Teilnehmer der Landesklasse: 12,00 € 
Teilnehmer der Landesklasse+:  15,00 € 
Teilnehmer der Bundesklasse: 17,00 € 
Nachmeldungen: zzgl.     5,00 € 
Das Meldegeld ist am Wettkampftag in bar zu entrichten. 
Abmeldung/ Krankheit: 



Das Meldegeld wird für alle Teilnehmer fällig, die gemeldet wurden. Dies gilt auch für Teilnehmer, die am 
Wettkampftag verhindert sind. Für Teilnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Wettkampf 
teilnehmen können, kann am Wettkampftag ein ärztliches Attest vorgelegt werden, dann entfällt das 
Meldegeld für diesen Teilnehmer. Wird ein Teilnehmer bis spätestens 48 Stunden vor Wettkampfbeginn 
abgemeldet, entfällt das Meldegeld ebenfalls für diesen Teilnehmer. 
 
Verpflegung: 
Cafeteria vor Ort. Bitte eigenen Becher, Besteck und Teller mitbringen. 
 
Datenschutz: 
Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt sich der Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung, 
Verarbeitung und Weitergabe der zum vorstehend genannten Zwecken erhobenen personenbezogenen 
Daten (Name, Verein, Jahrgang, Wettkampfklasse) einverstanden. Er willigt ebenfalls in die 
Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten vom Wettkampf und der Siegerehrung in Print- und 
Onlinemedien sowie sozialen Netzwerken ein. Der Vereinsvertreter versichert mit der Meldung, dass 
diese Einwilligung von jedem Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigten freiwillig getroffen wurde. Sie 
kann nach Art. 7 DSGVO jederzeit in Textform an die Wettkampfleitung Thorsten Arp 
(SHTV.Wettkampfleitung@gmx.de) widerrufen werden. 
 
Hinweis zu Fotoaufnahmen gemäß DSGVO 
Während der Veranstaltung „Nord-Ostsee Pokal im Rhönradturnen“ werden Fotoaufnahmen gemacht. 
Diese Aufnahmen dienen der Öffentlichkeitsarbeit und können in Print- und Onlinemedien, in sozialen 
Netzwerken sowie auf den Webseiten der ausrichtenden Vereine und des Fotografen verwendet werden. 
 
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmenden sowie Besucherinnen und 
Besucher damit einverstanden, dass entsprechende Fotos gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 
Sollten einzelne Personen der Veröffentlichung widersprechen wollen, ist dies vor Ort beim Veranstalter 
oder direkt beim Fotografen mitzuteilen. 
 
Hinweis zu Videoaufnahmen gemäß DSGVO 
Im Rahmen der Veranstaltung „Nord-Ostsee Pokal im Rhönradturnen“ werden vereinzelt 
Videoaufnahmen von Übungen gemacht. 
 
Diese Aufnahmen dienen ausschließlich internen Fortbildungszwecken (z. B. zur Schulung von 
Kampfrichterinnen oder Trainerinnen) und werden nicht veröffentlicht. 
 
Eine Nutzung der Videoaufnahmen erfolgt ausschließlich nach vorheriger, schriftlicher Einwilligung der 
betreffenden Turnerinnen und Turner bzw. deren Erziehungsberechtigten. 
Die Einwilligung kann freiwillig erteilt und jederzeit widerrufen werden. 
 
Genderhinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Texte verwenden wir bei Personenbezeichnungen und 
personenbezogenen Hauptwörtern bei dieser Ausschreibung für ein allgemein gültiges Verständnis die 
männliche Form (generisches Maskulinum). Entsprechende Begriffe meinen ausdrücklich im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform impliziert keinesfalls eine 
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts Sie beinhaltet keine Wertung, d. h. sie ist keinesfalls 
dem Ausdruck nach als Geschlechterdiskriminierung oder als eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes misszuverstehen. 


